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„Alles was Recht ist“

Verfasser: Peter Haupt

6. In welcher Höhe werden die Unterkunftskosten übernommen?

Nach dem GSiG werden nur die „angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung“ übernommen. Die Angemessenheit der Unterkunftskosten beurteilt sich danach, welche Wohnraumfläche für den Leistungsberechtigten notwendig und angemessen ist, wobei insbesondere auch der besonderen Lebenssituation (z.B. Pflegebedürftigkeit) des Leistungsempfängers Rechnung zu tragen ist. Zu  berücksichtigen sind im Rahmen der Angemessenheit ferner das örtliche Mietpreisniveau und die Lage auf dem örtlichen Wohnungsmarkt. Bewohnt der Grundsicherungsberechtigte ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung, umfassen die Aufwendungen für die Unterkunft beispielsweise die Schuldzinsen, die für einen Kredit zu bezahlen sind, den man für den Erwerb des Grundstücks aufgenommen hat. Tilgungsleistungen müssen dagegen unberücksichtigt bleiben, da sie der Vermögensmehrung dienen. Ferner zählen die Grundsteuer, Anliegerbeiträge, Kanalisationsbeiträge, Müllabfuhrgebühren sowie Beiträge zur Versicherung gegen Feuer, Diebstahl und Haftpflicht zu den Aufwendungen für die Unterkunft.

Auch Ausgaben für den Erhaltungsaufwand > also Ausgaben für die Instandsetzung und Instandhaltung des Eigenheims < sind als Aufwendungen zu berücksichtigen.

Als Maßstab für die Angemessenheit der Aufwendungen zählt eine den Familienverhältnissen entsprechende angemessene Wohnungsmiete.

Lebt ein leistungsberechtigtes behindertes Kind im Haushalt seiner Eltern, so sind die Unterkunftskosten nach der Zahl der vorhandenen Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft aufzuteilen. In diesem Fall hat der Grundsicherungsträger den Teil der Unterkunftskosten zu übernehmen, der nach der Pro-Kopf-Aufteilung auf das grundsicherungsberechtigte Kind entfällt.

Abweichend hiervon erkennen einige Grundsicherungsträger in derartigen Fällen die Unterkunftskosten nicht an, weil sie der Auffassung sind, dass Kinder, die in Haushaltsgemeinschaft mit ihren Eltern leben, mietfrei wohnen und den Grundsicherungsberechtigten daher keine tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft entstehen. Grundsicherungsberechtigte, die einen solchen Bescheid erhalten, sollten erwägen, hiergegen Widerspruch einzulegen. Der Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte stellt hierfür eine Argumentationshilfe zur Verfügung.

Haben die Eltern mit ihrem Kind einen  Miet- oder Untermietvertrag geschlossen, sind die Kosten der Unterkunft in der tatsächlich vertraglich vereinbarten Höhe anzuerkennen, soweit sie angemessen sind.

7. Haben Grundsicherungsberechtigte Anspruch auf Wohngeld?

Einen Anspruch auf Wohngeld haben Mieter von Wohnraum, Heimbewohner sowie Hauseigentümer, wenn ihr Einkommen unterhalb bestimmter Höchstgrenzen liegt und die Miete oder Belastung das aus einer Tabelle ersichtliche zumutbare Maß übersteigt. Wer Leistungen nach dem GSiG bezieht, hat daher häufig auch einen Anspruch auf das allgemeine Wohngeld. Das Wohngeld wird nur auf Antrag gewährt. Die Anträge sind an die nach Landesrecht zuständigen Stellen zu richten. Das sind in der Regel, die bei den Landkreisen und kreisfreien Städten angesiedelten Wohngeldstellen.
8. Wie hoch ist die Leistung nach dem GSiG im Einzelfall?

Die Höhe der Leistung richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalles. Die beiden

Musterberechnungen sollen den Umfang der Leistungen verdeutlichen:

Musterberechnung, wenn ein voll erwerbsgeminderter Mensch alleine wohnt und in der WfbM arbeitet

Im nachfolgend dargestellten Berechnungsbeispiel wird von einem monatlichen Grundsicherungsbedarf i.H.v. 715,60 € ausgegangen, der sich wie folgt errechnet:

	Regelsatz: 

(Haushaltsvorstand NRW*)
	296,00 €

	Regelsatzzuschlag: 
	44,40 €

	Warmmiete**:
	316,00 €

	Mehrbedarfszuschlag bei Ausweis mit Merkzeichen „G“ oder „aG“:
	59,20 €

	Summe:
	715,60 €
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Von diesem Betrag ist das Einkommen des behinderten Menschen abzuziehen, das dieser aus seiner Erwerbstätigkeit in der WfbM bezieht. Insoweit wird von einem anrechenbaren Einkommen von 16 €*** ausgegangen. Die Differenz zwischen dem Grundsicherungsbedarf und dem anrechenbaren Einkommen ergibt die Grundsicherungsleistung.

Leistungsberechnung:

	Grundsicherungsbedarf:
	715,60 €

	abzüglich Einkommen***:
	16,00 €

	Grundsicherungsleistung:
	699,60 €


Musterberechnung, wenn ein voll erwerbsgeminderter Mensch im Haushalt der Eltern lebt und in der WfbM arbeitet

Im nachfolgend dargestellten Berechnungsbeispiel  wird von einem monatlichen Grundsicherungsbedarf i.H.v. 548,80 € ausgegangen, der sich wie folgt errechnet:

	Regelsatz:
	237,00 €

	(Haushaltsangehöriger ab dem 19. Lebensjahr, NRW*)
	

	Regelsatzzuschlag:
	44,40 €

	Warmmiete**:
	220,00 €

	(1/3 der Gesamtmiete nach Pro-Kopf-Aufteilung)

Mehrbedarfszuschlag bei Ausweis mit Merkzeichen „G“ oder „aG“: 
	47,40 €

	Summe: 
	548,80 €


Von diesem Betrag ist wiederum das anrechenbare Einkommen des behinderten Menschen abzuziehen, das dieser aus seiner Erwerbstätigkeit in der WfbM bezieht (siehe 1. Musterberechnung. Der errechnete Betrag ergibt die Grundsicherungsleistung.

Leistungsberechnung:

	Grundsicherungsbedarf:
	548,80 €

	abzüglich Einkommen***:
	16,00 €

	Grundsicherungsleistung:
	532,80 €


9. Können zusätzliche Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG beantragt werden?

Ziel des GSiG ist es, den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der Anspruchsberechtigten zu sichern. 

Demgegenüber bestimmt sich der Umfang der Leistungen nach dem BSHG nach dem individuell anzuerkennenden Bedarf des Hilfeempfängers. Ein vom GSiG nicht gedeckter Bedarf ist daher vom Sozialhilfeträger zu übernehmen. Das gilt z.B. für den Fall eines erhöhten Mehrbedarfs wegen krankheitsbedingter kostenaufwändiger Ernährung.

10. Erhalten behinderte Menschen, die in vollstationären Einrichtungen leben, ebenfalls Leistungen nach dem GSiG?

Behinderte Menschen, die in vollstationären Einrichtungen leben und dort Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege nach dem BSHG erhalten, haben, wenn sie dauerhaft voll erwerbsgemindert und bedürftig sind, ebenfalls einen Anspruch auf Grundsicherung. Es handelt sich hierbei dann um Einkommen des Heimbewohners, das er als Eigenanteil zur Finanzierung der Heimkosten im Rahmen der Sozialhilfe einzusetzen hat. Einem behinderten Menschen, der in einer stationären Einrichtung lebt, steht daher trotz des Bezugs von Leistungen nach dem GSiG nicht mehr Geld als vorher zur Verfügung. Insbesondere führen die Grundsicherungsleistungen auch nicht zu einer Erhöhung des Barbetrages, der den Heimbewohnern für ihre persönlichen Bedürfnisse zur Verfügung gestellt wird.
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